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deficiente consensu et ipsum defeit‘“‘ (Bouix, de Jure Regularium,
vol. 1, 1 Sectio 1L, CaD 1L, Requisitum 1 mıt erufung qauf
Schmalzgrueber: In tıt. de KRegularıbus, Il, 164) Einen äahnliche
edanken hat die Entscheidung der VO November
1719 (T’hesaurus C C. y 250) Hostiensis in 111 31,
NT. „quomOdoO nNnım potest fierı professio ab aliquo, N1ısS1ı sıt
alıus qul eu. rec1plat, et quı possıt el are regulam et 1PpSum
COrporı ordinıs aggregare” enım eSSC differentia inter pro-
fiıtentem et professionem recıpıentem, sıcut iınter matrımoniıum
econtrahentes.‘‘ Bel der Ehe ist gleichgültig, ob der Mann oder
dıe Tau ZUTLC Ehe CZWUNSECH wITd. Ebenso sollte die Freiheit der
ern gewahrt werden, WI1e die Freiheıt der Untergebenen. End-
iıch Spricht das Irıdentinum (de egu et Mon1iual., Can X1IX)
‚„„qu1cumque regularıs praetendat PCT DImM et meium INgTeS-
5 eCSsSSseEe religionem.‘‘ Hıer ist euilic ausgedrückt, daß sich
NUur den Professen handelt; der eX gebraucht eine andere
Formel pProfessio emuittatur. Ich wurde die Profeß VOoO Kıllan
für ungültıg halten.

Rom (S Anselmo). Gerard Oesterle

Ine Schadioshaltung für nicht eriulilte Forderungen.) Sa-
bına este UrCcC. ihren Schwiegersohn, der für eine Tezxtil-
firma qals Untervertreter reıist, mehrere Stoffe Die Ware kommt
&. un Sabina merkt ihrem Erstaunen, daß für etwa 70 M
Ware nıcht in eCHANUN: este ist, obwohl die da sind.
S1e wartetl, ob eine Nachrechnung kommt, aber das ist nıcht
der Fall S1e tragt die 9A6 ihrem Beichtvater VOT, der iıhr
aufgibt, die 70 der Firma schicken. Sie verspricht, Späa-
ter Lun, da ihr gegenwärtig nıcht möglıch sel Als der
Beichtvater ach einiger. eıt ragt, ob S1e das Geld bereits ge-
za habe, eroHnet sS1e ihm folgendes: Ihr Schwiegersohn se1l
Von der Firma entlassen worden un: die Fırma wolle seine
Forderungen, die sS1e tellen habe, nicht begleichen,
solle sıch mıt dem Obervertreter ausgleichen; einer olchen be-
trügerischen Fırma WOoO s1e das Geld nicht zahlen Sie habe
zudem den Schwiegersohn, wWenn sıch qauf Handelsreisen be-
fand, Ofter verpflegen mussen; sıe rechne sich das Geld darauf

Auch habe ihr der Schwiegersohn gesagt, s1e solle das Geld
niıcht ezanlen Sie habe wel andere Beichtväter diesbezüglich
gefragt un die hätten ihr gesagt, s1e brauche nıcht zahlen
Darauf rklärt ihr der Beichtvater, wo die acC. vorläufig
qauf sich beruhen lassen, werde sich aber ber diese rage och
ats Tholen Zum besseren Verständnis se1l och erwähnt,
daß Sabina den Schwiegersohn ZUN verwandtschaftlichen Ruck-
sıchten verpflegt hat un daß der Schwiegersohn mıiıt dem
Obervertreter geschäftlich ZzZu tun hatte, nıicht direkt mıiıt der
Firma.



OT:  b
achdie ZWCI1 e1IC. enen das Geld

nicht ezahlt werden braucht, oder muß er erste Beichtvater
die Zahlung verlangen?

Die Zahlungspiicht, die ler ra steht, beruht qauf
Kaufvertrag. Der Kaufvertrag besteht dem freien Über-

einkommen zwıschen ZWEeI Partnern, e1INeEe bestimmte Ware ge-
gen Bezahlung VO CIl auf den andern uübertragen. Zum
W esen des Kaufvertrages genugt naturrechtlich das Überein-
sommen zwıischen den Vertragspartnern. Auch VO positiven
e wird der Kaufvertrag den eısten Staaten als perfekt
betrachtet sobald der Konsens VO beıden Parteıen rechts-
ultiger Weise gegeben 1S! Urc diese Übereinkunft erhält der
Käufer zunächst ein Forderungsrecht (Jus ad rem) Das 1gen-
tumsrecht (Jus re) aber WITrd erst urc die Übergabe der
Sacne erworben Daraus ergıbt sıch dıe Rechtslage für dıe bel-
den Kontrahenten ach Übergabe der Ware den Käufer Der
Käufer hat UrcC die Übernahme der Ware das F1iıgentumsrecht
erworben, nıcht besondere Abmachungen anderem Sinne
getrofen worden sind er 1st 19888 dem erkäufer für den
ausbedungenen Preıis der Ware haftbar der erkäufer hat e1in
strıktes eCc auf den edungenen Preis In uUuNnseTrenn
hat die Käuferin Sabına die Ware übernommen namlıch ein
bestimmtes Quantum VO  e Textilirma Somit Ist dıe
Käuferin ehalten, der Fırma den edungenen Preis der Ware

übermitteln Da entdeckt diıe Käuferin Irtum der
ecCchnun C111 nıcht unbeträchtlicher Posten Ware ist nıcht Vel-
rechnet worden. Was tun? anc. ein anderer wurde iınfach
den der echnung vorgeschriebenen Betrag einsenden, froh
UrCc. diesen Irrtum der Fırma namhaften Gewinn
gekommen SCe1IN. Sabina erkennt sofort, daß sıch
Irrtum handelt; S1€e wartet Ja, ob 112e Nachrechnung kommt
Als das nıicht der Fall ist rag S1e den Beichtvater, un dieser
entscheıidet diıe 70 sınd der Firma uübersenden. Tund-
sätzlıch 1st diese Entscheıidung richtig Der Kaufvertrag ıSE VOTLI-
her geschlossen, Urc. die Bestellung VO  a Seite der Käuferin
und dıe Übernahme der Bestellung VOIL Seite der Firma: der
Preis ıst ebenfalls vereinhbart Kın Irrtum der echnung ent-
bındet nıcht den Käufer VO  b der Pflicht den Vertrag auch VOoNn
SC1ILEeTr Seite AauUusSs vollständig erIullen Sonst würde sıch u1l-

gerechterweise uUurc Tremdes Gut bereichern. Wohl wurde der
gewöhnliche Weg der SCHNL, dıe Fırma auf den Irrtum qufifmerk-
Sa machen un!: dann weılıteren Zahlungsauftrag ah-
zuwarten Das also hat der Beichtvater mıt ec Vo der KÄAuU-
ferin Zu  H+achst verlangen ImMussen.

Aber der Auftrag des Beichtvaters 1st nıcht rfüllt worden.
Die Käuferin beruft sich ZU ihrer Rechtfertigung auf mehrere
Gründe e S1IE angeblich VON der Zahlungspflicht gegenuüber der
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leistet, „da es ihr gegenwärtig unmöglich sel  3° wird der
Beichtvater nıchts dagegen einwenden. Physische oder morTalı-
sche Unmöglichkeıit ist ein TUN! der auch VOLr dem Gewissen
berechtigt, dıe Zahlung aufzuschieben: obwohl 1119  - ler mıt
ec. wWITrd fragen dür{ien, Sabına gerade diesen est-
betrag nıcht zahlen könnte, da S1C doch, WI1e i ach dem
Wortlaut annehmen muß, die gelieferte Ware tatsäc.  1C.
este hatte un:! annn quft eiNle Nachrechnung wartete. Aber
spater ist Sabına ZU  —_ Ansıcht gekommen, S16 brauche überhaupt
diesen RHest nıcht zahlen In dieser Ansıcht sSe1ı S1C VO ZWeEI
Beichtvätern estar. worden denen S1C den KFall vorgelegt habe
en WITLr unlls q 1lso die Gründe . die S1IC für ihre Ansicht
zuführen vermas Es werden dieselben Gründe SC1H die auch
die beıden qanderen Beichtväter vorausgesetzt daß ihre Eint-

3scheidun gelautet hat ihrem Urteıil veranlaßt en
Sabina beruft sıch auf ZWEeI Gründe die SIC ach ihrer Me ı-

Nuns VO der Zahlung die Fırma entschuldigen: zunächst
weiıl iıhr Schwiegersohn, nachdem VO der Firma entlassen
worden, och Forderungen diese habe, dıe die Firma nıcht
erIullen wolle; annn auch, weıl Sabıiına den Schwiegersohn quf
SC1INeEN Geschäftsreisen öfter habe verpüegen MUSSCH, @S  wof  ur S1C

siıch auch das Geld als Entschädigung anrechnen urie el
Gründe gehen auf die Annahme zurück, Sabına un! ihr Schwile-
ersohn besäßen der Fırma gegenuber e1il ec. der cNadilos-
haltung Wiıe steht mıit diesem Rechte?

Der erstie der beiden Gründe geht zunächst nicht die Sabina
d sondern ihren Schwliegersohn. Daß die IKrau auf die „Detruü-
gerische Firma  cc6 nicht gut sprechen 1st g1ibt ihr selbstver-
ständlıch och eın ec. auf Schadloshaltung Anders 1sSt
mıt dem entlassenen Schwiegersohn. Wenn dieser auf TUn des
Dienstvertrages och bestimmte Forderungen die Fırma hat,
dann besiıtzt ein striktes ec. auf die Erfüiıllung dieser For-
derungen; SC1 C5S, daß sıch rückständige Lohnforderungen
handelt oder den bedungenen Ersatz der Reisespesen, viel-
leicht auch vereinbarte Provısıonen oder qandere recht-
mäßige Forderungen. Nun verweıgert allerdings dıe Fırma nıcht
schliec.  1iın die Erfüllung Forderungen, sondern WEeISs den
entlassenen Vertreter Nnu den Obervertreter. egen diesen
Standpunkt der Fırma 1st zunächst nıchts einzuwenden. Es el.

ausdrücklich der Vertreter habe auch Sons nıicht mı1ıt der
Firma gesC. ftlich tun gehabt sondern mıt dem Obervertre-
ter. Wenn tatsäc  1C. der Betrıeb gerege ıst daß der Ober-
vertreter auch be1ı Entlassungen die geschäftliche Seıte erledigt
dann hat sich der entlassene Vertreter mıt SC1HNEIN Forderungen

den Obervertreter wenden WEeNnn NO ann die
des Gerichtes anrufen Hıer aber wıird praktisch zumeıst dıe
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Schwierigkeit lıegen. Nicht selten dürfte der gesetzliche Weg
ungangbar erscheıinen. Vielleicht ıst die Forderung, sıcher s1e

sıch seın mas, gerichtlic nıcht erweisbar, oder die Verhält-
nN1IsSse sind derart, daß eın Jlangwier1iger Prozeß befürchten
ıst, vielleicht Sar mıt recht unsicherem Ausgang Hıer ann tat-
SaC  1C. die eheıme Schadloshaltung in ra kommen. DIie
Bedingungen für eine solche sind bekannt ein sicheres un
strıktes, bereıts ällıges eCc eine (moralische) Unmöglichkeıt,
auf anderem \Wege seinem Rechte kommen, un chlıeß-
ich die Ruücksichtnahme darauf, daß nıcht dem chuldner oder
einer Tremden Person chaden daraus erwachse. Diese Voraus-
seizungen können auch hel1 dem entlassenen Vertreter verwirk-
16 eıin. Dann werden WIT ıhm auch das ec. der geheimen
Schadloshaltun zubillıgen MUSSsen. Aber W  ; hat sıch
der Vertreter halten? Zunächst seinen Obervertreter, VOo
dem auch zunächst das Geld ordern hat Praktisch aber
dürfte selten diese Möglichkeı vorhanden sein. Dann hat der
geschädigte Vertreter das ec siıch der Fiırma selber schad-
los halten, als deren Angestellter un 1n deren Namen un! Y

Auftrag der Obervertreter auftritt.

Dürfen WIT die Voraussetzungen der geheimen Schadloshal-
tung 1m vorliegenden als egeben annehmen ein1ıge Fra-
gecn des Beichtvaters werden genügen, das festzustellen — dann
werden WIT mıt den beıden erwähnten Beichtvätern dıe Sabına
von der Zahlung ireisprechen, vorausgesetzl, daß ihre Schuld
nıcht wesentlich ber die Forderungen des Schwiegersohnes hın-
ausgeht. WAar ist Sabına nicht selber die Geschädigte. Aber der
Schwiegersohn gıbt iıhr den Auftrag, das Geld nıcht ezah-
len Hat aber der Schwiegersohn das ec. sıch schadlos A

halten, dann annn auch die Gelegenheit benützen, die sich
günstig Urc. seine Schwiegermutter bietet. Denn WOZU einer
selber das ec hat, das ann auch Urc. einen anderen
aqusführen lassen.

Weniger klar erscheint der zweite Trun auf den sich Sa-
1ına beruft s1e habe ihren Schwiegersohn Ofter auf seinen Ge-
schäftsreisen für die Fırma verpüegen mussen; aIur glaubt s1e
das Geld siıch auch anrechnen dürfen Indessen wırd AUS-
drücklich ZU  — Erklärung beigefügt, sS1e habe ihren Schwieger-
sochn „aus' verwandtschaftlichen Rücksichten‘‘ verpälegt. Hıer ist
eine zweifache Möglıc.  el NnLiweder ist der S  i  Ö  Awlegersohn Vo  e
Seite der Fırma, bezw. seinem Obervertreter die ihm zuste-
henden (ausbedungenen oder allgemein geschäftsüblichen) Ver-
pdlegskosten verkürzt worden: ann ann oder 1ın unserenNl
Falle sSeINeEe Schwiegermutter, die ih verpilegen mußte, sich
selbstverständlich für den gemachten Aufwand SCNHNAdIlOs halten
Oder eine solche ungerechte Verkürzung hat nıcht stattgefun-
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den; dann annn Sabina höchstens von ihrem Schwiegersohn
einen Ersatz für iıhre uslagen verlangen.

St Gabriel, Mödling. Prof Dr Böhm

(Schadenérsatz nach Versteigerung infolge verschuldeter
Zahlungsunfähigkeit. aJ]us wurde uUrc. eigene Schuld zah-
lungsunfählg. Einer seiner Gläubiger sofort seiıne and
quf einen Teıil des Warenlagers, Urc. Versteigerung dieser
/aren seine Forderungen per 350 ark decken Der Ver-

{gkaufswert dieser aren betrug 300 ark Bel der Versteigerung
aber wurden LUULC 50 Mark erzielt. a]us ıll UU 1m aqauie
der eıt alle seiıne Gläubiger befriedigen. Muß da auch dıe
ıIn dieser eıt auflaufenden Zinsen zahlen oder darf sich
beruhıgen, wWEen dıe Gläubiger 1es nıcht ausdrücklich VeL-

angen? /ievıel mu dem ersten Gläubiger ahlen? Da der-
se aren 1m Werte VO 300 ark beschlagnahmt hat, meıint
a]us, brauche L1LUT mehr den est VO  D 50 ark bezahlen.

Die chadetiersatzpflicht nfolge verschuldeter ahlungs-
unfähigkeit en Böhm VvVo  — St Gabriıel un Dr Meıster
In dieser Zeitschrift 1928, 791, un 1929, 760, theologisc.
und juridisch ZU  i Genuge erortert. 7

Es o1g daraus, daß auch ın uUunNnseTreIiInNl Fall diese Pflicht pro
egeben ist Da der contractus mutul naturrechtlich STa-

tuıtus 1st, sSo läßt sıch eine Gewissenspüilicht, für die Verzöge-
runs der Rückzahlung Zinsen zahlen, nıcht erwelsen, soweıt N C AT
aIiur nıcht eın titulus extrinsecus vorliegt. ]1esen eltend
machen ist aber a des Gläubigers.

chwierıiger beantworten ist die zweite- Frage, die UrCc.
das Fordern der Versteigerung UTrCcC. den Gläubiger verwickelt
wurde.

Der allgemeine Grundsatz Jautet, daß die efficaxX, 1N-

Justa, theologice culpabilis damnı alterıus ZU Schadenersatz
verpäilichtet ist

Hier aber en WILr Zzwel CausSsa«c efficaces damnı: den Ga-
Jus, der nicht zahlen ann, und den Gläubiger, der die Ver-
steigerung ordert. Es handelt sıch demnach, ob und“ inwiewelt
S1e Causae in]ustae et culpabiles hujus damnı sind. Man ann
nıcht Vo vornhereıin 9 daß ajus inj]usta et culpa-
1118 totıus damnı WAarT. Denn ware  DA der Verkauf der Ware quf
normalem ege möglıch SCWESCH, ware dieser Schaden
150 ark geringer geweseCNh. Man annn aber auch nicht ohne
weıteres 9 träfe ihn keine Schuld diıesem Verlust
Denn Urc seıine chuldbar Zahlungseinstellung War die
erste Ursache desselben

Er hat dadurch dem Gläubiger das el egeben, ZUr.

ändung schreıten un Zzu versuchen, Urc. Versteigerung


